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7.  Energieeinspargesetze

a)  Übersicht

Am 01.10.2007 trat die Energieeinsparverordnung (EnEV) 2007 in Kraft,10689 die zum 01.10.2009 
(Rdn. 4899) und zum 01.05.2014 (Rdn. 4913)10690 neuerlich verschärft wurde. Sie enthält in Fort-
führung der EnEV 200410691 neben Vorschriften über Energiesparmaßnahmen und sommerlichen 
Wärmeschutz10692 bei neu zu errichtenden Gebäuden (die zu einer Senkung des Energiebedarfs ggü. 
dem Standard des Jahres 2007 um etwa 30 % führen sollten – bei Bestandsgebäuden bestanden 
Anreize in Gestalt der teilweisen Übernahme von Beratungskosten, der Gewährung verbilligter Dar-
lehen oder von Investitionszuschüssen.) insb. für die notarielle Praxis relevante Anordnungen zu 
Nachrüstpfl ichten bei Bestandsgebäuden und zum Energieausweis, der ab 2008/2009 beim Immo-
bilienverkauf auf Verlangen (nachstehend Rdn. 4905 ff .), seit 01.05.2014 stets, vorzulegen ist 
(Rdn. 4913).

Seit 2009 führte das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (Rdn. 4931 ff .) zu einer weiteren Verschär-
fung der Anforderungen für Neubauten, ab 2021 sollte jedes Neugebäude als sog. Niedrigstener-
giehaus errichtet werden müssen (§ 2a EnEG). Ziel der gesetzgeberischen Maßnahmen ist das Errei-
chen eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestandes in Deutschland bis 2050 (§ 1 Abs. 1 EnEV 
2014). Hierfür war für neu zu errichtende Wohn- (§ 3 Abs. 3 EnEV 2014 = § 15 GEG) und Nicht-
energiegebäude (§ 4 Abs. 3 EnEV 2014 = § 18 GEG) jeweils der Jahresprimärenergiebedarf (vgl. 
nunmehr § 20 GEG für Wohngebäude, § 21 für Nichtwohngebäude) zu ermitteln, von dem der 
selbst erzeugte und vorrangig im eigenen Gebäude eingesetzte Strom aus erneuerbaren Energien 
(das sind solare Strahlungsenergie, Umweltwärme, Geothermie, Wasserkraft, Windenergie und 
Energie aus Biomasse, vgl. § 2 Nr. 6 EnEV 2014) abgezogen wird, § 5 EnEV 2014.

Das Gebäudeenergiegesetz – GEG –, das am 01.11.2020 in Kraft getreten ist, fasst den bisheri-
gen Inhalt des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) und der zu deren Ausführung ergangenen 
Energieeinsparverordnung (EnEV) – in denen die energetischen Anforderungen für Gebäude und 
deren Heizanlagen geregelt wurden – sowie das Erneuerbare-Energie-Wärmegesetz (EEWärmeG) – 
das bestimmt, in welchem Umfang erneuerbare Energien zur Gebäudebeheizung einzusetzen 
sind – zusammen, allerdings ohne wesentliche inhaltliche Änderungen. EnEG, EnEV und EEWär-
meG sind damit außer Kraft getreten. Die nachstehenden Erläuterungen (II) insb. zu den Nach-
rüstungspfl ichten und zum Energieausweis erfolgen daher auf der Grundlage des GEG. Zu Erläu-
terungen im Hinblick auf die Rechtslage der EnEV 2009/2014 wird auf Rn. 3880 ff. der 
9. Aufl age verwiesen.

Die »Mittelfristenenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung« (EnSimiMaV) ordnet ab 
01.10.2022 als Maßnahme auf der Grundlage des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG) an, dass
– Betreiber von Erdgasheizungen eine Heizungsprüfung durch eine fachkundige Person (Schorn-

steinfeger, Installateur, Heizungsbauer, Energieberater) durchführen lassen müssen; dabei fest-
gestellter Optimierungsbedarf muss bis zum 15.09.2024 umgesetzt werden

– Gaszentralheizungen in Nicht-Wohngebäuden ab 1.000 m² beheizter Fläche und in Wohnge-
bäuden mit zehn oder mehr Wohnungen bis zum 30.09.2023 hydraulisch abzugleichen sind 
(in Wohngebäuden mit mindestens sechs Wohneinheiten bis zum 15.09.2024), es sei denn, 
binnen sechs Monaten nach dem Stichtag steht ohnehin ein Heizungsaustausch oder eine umfas-
sende Wärmedämmung des Gebäudes an.

10689   BGBl. I 2007, S. 1519 ff .; vgl. im Überblick Manger ZfIR 2008, 642 ff .
10690   Überblick bei Hertel DNotZ 2014, 258 ff .
10691   V. 16.11.2001, BGBl. I 2001, S. 3085 ff .; im Wesentlichen seit 01.02.2002 in Kraft (Neubekannt-

machung v. 02.12.2004, BGBl. I 2004, S. 3146).
10692   Überblick bei Pfennig ZfIR 2014, 793 ff . (Verschärfung zum 01.05.2014 durch Verweisung in § 3 

Abs. 4 EnEV 2014 i.V.m. Anlage 1.3 3.1.1 Satz 1 auf DIN 4108–2:2013–02 Abschnitt 8 an Stelle 
von DIN 4108–2:2003–07).
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Ferner müssen Eigentümer von Wohnungen, die leitungsgebunden mit Gas oder Wärme beliefert 
werden, ihren Mietern umfangreiche Informationen zu Energieverbrauch und Energiekosten ertei-
len, sofern die gelieferte Wärme zu mindestens 10 % aus Gas erzeugt wird. Andererseits gelten Miet-
vertragsklauseln, nach denen der Mieter eine bestimmte Mindesttemperatur aufrechtzuerhalten hat, 
nicht mehr.

b)  Gebäudeenergiegesetz (GEG)

aa)  Anwendungsbereich

Das Gebäudeenergiegesetz gilt gem. § 112 Abs. 2 GEG nur für Gebäude, für die nach dem 1. Novem-
ber 2020 ein Energieausweis gem. § 80 Abs. 3 S. 1 oder Abs. 6 S. 1 GEG ausgestellt wurde. Aus-
genommen sind gem. § 2 Abs. 2 GEG insbesondere Betriebsgebäude, die überwiegend zur Aufzucht 
oder Haltung von Tieren genutzt werden (Nr. 1), unterirdische Bauten (Nr. 3), Gewächshäuser 
(Nr. 4), Traglufthallen und Zelte (Nr. 5), Kirchen oder andere religiöse Gebäude (Nr. 7) sowie pro-
visorische Gebäude mit einer geplanten Nutzungsdauer von bis zu zwei Jahren (Nr. 6). Die Unter-
bringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen, welche gem. § 25a EnEV 2014 noch bis 31.12.2018 
ausgeschlossen war,10693 bildet nun keine Ausnahme mehr.

bb)  Energieeffi zienzanforderungen

aaa)  Normeninhalt

In Erweiterung der Energieeinsparverordnung bestimmte das »Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz« 
(EEWärmeG) seit 2009, dass Neubauten für ihren Wärmebedarf entweder erneuerbare Energien in 
bestimmtem Mindestumfang zu nutzen haben oder besonders energiesparend ausgelegt sein müssen: 
Gem. § 5 Abs. 1 bis 4 EEWärmeG waren demnach mindestens 15 % des Wärmeenergiebedarfs 
durch Solarkollektoren bzw. mindestens 30 % aus gasförmiger Biomasse oder mindestens 50 % aus 
fl üssiger oder fester Biomasse, durch Biothermie oder Umweltwärme zu decken. Ersatzweise genügte 
es, wenn der Wärmeenergiebedarf zu mindestens 50 % aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gedeckt 
wird (§ 7 Nr. 1 EEWärmeG) oder, wenn das Gebäude 15 % mehr Energie spart, als nach der Ener-
gie-Einsparverordnung vorgeschrieben (§ 7 Nr. 2 i.V.m. Ziff . V der Anlage zu §§ 3, 7 EEWärmeG).

Das EEWärmeG10694 galt nur für solche Neubauten, deren Ausführung nach seinem Inkrafttreten 
(01.01.2009) begonnen wurden (sofern es sich um genehmigungsfreie oder lediglich anzeigepfl ich-
tige Bauten handelte) bzw. für die nach Inkrafttreten des Gesetzes ein Bauantrag gestellt wurde (§ 19 
Abs. 1, Abs. 2 EEWärmeG). Die Bundesländer konnten darüber hinaus entsprechende Pfl ichten 
auch für bereits errichtete Gebäude festlegen (§ 3 Abs. 2 EEWärmeG), was z.B. in Baden-Württem-
berg geschehen ist.10695 Alle ab 01.01.2021 errichteten Gebäude sind schließlich nach Maßgabe des 
§ 2a EnergieeinsparungsG (EnEG)10696, nun fortgeführt in § 10 Abs. 1 GEG, als sog. Niedrigste-
nergiehäuser auszuführen; bereits seit 01.01.2016 müssen Neubauten 25 % weniger Primärenergie 

10693   Vgl. hierzu auch zur Sicherstellung leer stehender Gebäude das »Gesetz zur Flüchtlingsunterbringung 
in Einrichtungen« v. 01.10.2015; Mustermietvertrag zur Flüchtlingsunterbringung in Gewerbeim-
mobilien des Zentralen Immobilien Ausschusses auf www.zia-deutschland.de. Zu den engen Gren-
zen einer Beschlagnahme zur Flüchtlingsunterbringung vgl. Burbulla ZfIR 2016, 165 ff .

10694   BGBl. I 2008, S. 1658.
10695   EEWärmeG Baden-Württemberg v. 20.11.2007, GBlBW 2007, 531: Bei Bauantragstellung ab 

01.04.2008 müssen mindestens 20 % des jährlichen Wärmebedarfs durch erneuerbare Energie gedeckt 
werden; bei älteren Wohngebäude müssen ab 01.01.2010 mindestens 10 % des jährlichen Wärme-
bedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt werden, wenn ein Austausch der Heizanlage erfolgt.

10696   Umsetzung der Richtlinien 2010/31/EU v. 19.05.2010 und 2012/27/EU v. 25.10.2012; BGBl. I 
2013 2197.
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als zuvor zulässig verbrauchen10697, und die Anforderungen an die Wärmedämmung der Gebäude-
hülle (Wärmedurchgangskoeffi  zient) sind um ca. 20 % gestiegen.

In Bezug auf die energetischen Anforderungen hat das GEG nicht nur die bisherigen Regelungen 
zusammengefasst, sondern auch in gewissem Umfang verändert:

(1) Bei den Anforderungen an Erweiterungen und Ausbauten bestehender Gebäude wird nicht mehr 
zwischen Erweiterungen mit und ohne neuen Wärmeerzeuger unterschieden (zuvor § 9 Abs. 1 bis 
3 EnEV a.F. einerseits bzw. Abs. 4 andererseits; nun § 51 GEG).

(2) Zur Erfüllung der Pfl icht zum Einsatz erneuerbarer Energien nach § 10 Abs. 2 Nr. 3 GEG (frü-
her § 2a EnEG) ist Biogas, Biomethan10698 oder biogenes Flüssiggas in einem Brennwertkessel zuge-
lassen, § 40 GEG.

(3) Die bei Neubauten bestehende Erneuerbare-Energien-Nutzungspfl icht, § 34 GEG (früher § 2a 
Abs. 1 EnEG) kann auch durch die Nutzung von gebäudenah erzeugtem Strom aus erneuerbaren 
Energien erfüllt werden. Dafür ist ein Deckungsanteil von mindestens 15 % des Wärme- und Käl-
tebedarfs erforderlich, § 23 Abs. 1 Nr. 1 GEG.

(4) Auch wenn teilweise auf neue DIN-Normen umgestellt wurde (die neue DIN V 18599:2018–
09 (Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebe-
darfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung – Teil 1: Allgemeine 
Bilanzierungsverfahren, Begriff e, Zonierung und Bewertung der Energieträger) und die neue DIN 
4108–4 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 4: Wärme- und feuchteschutz-
technische Bemessungswerte), ergeben sich insgesamt aber keine strengeren Anforderungen im Ver-
gleich zur vorangehenden Rechtslage. Eine Anpassungsmöglichkeit ist gemäß § 9 GEG für 2023 
vorgesehen.

(4) Mit dem GEG 2020 wurde ein neues vereinfachtes Verfahren zum Nachweis der Einhaltung 
der energetischen Anforderungen bei der Errichtung (sog. Modellgebäudeverfahren für Wohnge-
bäude, § 31 GEG, für Nichtwohngebäude § 32 GEG) entwickelt.

(5) Geändert wurden auch die öff entlich-rechtlichen Vollzugsregelungen durch Einführung einer 
sog. Erfüllungserklärung bei Neubauten, § 92 Abs. 1 GEG und bei bestimmten größeren Sanierun-
gen im Gebäudebestand nach §§ 48, 92 Abs. 2 GEG. Vorzulegen ist diese bspw. in Bayern nach 
§ 5 Abs. 1 S. 2 AVEn der unteren Bauaufsichtsbehörde.

Hinzu treten landesrechtliche, darüber hinausgehende Bestimmungen, etwa das Berliner Solargesetz 
vom Juli 2021, das ab 01.01.2023 auf jedem neugebauten oder umfangreich sanierten Dach in 
Berlin eine Fotovoltaik-Anlage auf 30 % der Brutto-Dachfl äche (bei Bestandsgebäuden der Net-
to-Dachfl äche, ohne Fenster und Verschattungen) vorschreibt; bei Mehrfamilienhäusern ist die 
Mindestleistungsinstallationspfl icht auch abhängig von der Anzahl der Wohnungen. Kleingebäude 
unter 50 m² Nutzfl äche sind befreit; auf Antrag können Gebäude, deren Dachfl äche nur nach Nor-
den ausgerichtet ist, befreit werden. Die gesetzliche Pfl icht kann auch durch Solarthermie (Wärme-
gewinnung) erfüllt werden. Das Gesetz sieht im Unterlassensfall Geldbußen bis zu 5.000 € für Ein-
familienhäuser, bis zu 25.000 € für Mehrfamilienhäuser vor.

10697   Vgl. § 15 GEG: Der Jahres-Primärenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und 
Kühlung darf nur das 0,75 fache des auf die Gebäudenutzungsfl äche bezogenen Wertes des Jah-
res-Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes betragen.

10698   Die Brennstoff nutzung konkurriert insoweit mit der Nutzung als Treibstoff  (Biomethan-Traktoren) 
und Erlösen aus dem Handel mit Treibhausgas-Minderungs-Quoten (THG).
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bbb)  Folgen für die notarielle Praxis

Auch ohne ausdrückliche Vereinbarung zählt die Einhaltung der öff entlich-rechtlichen Vorgaben zu 
der zu erwartenden Beschaff enheit i.S.d. § 633 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BGB,10699 teilweise wird dies auf 
eine stillschweigende Vereinbarung der neuen Standards gestützt (vgl. hierzu aber Rdn. 4438).10700 
Zu den sog. »anerkannten Regeln der Technik« (Rdn. 4705) zählen die neuen Standards des EEWär-
meG bzw. des § 2a EnEG/§ 10 Abs. 1 GEG jedoch wohl (noch) nicht.10701 Für die anerkannten 
Regeln der Technik wäre der maßgebliche Zeitpunkt zur Beurteilung ihrer Einhaltung die Abnahme 
des Werks, nicht der Vertragsschluss (Rdn. 4445).10702

Ohne Zweifel ist es zulässig, im Vertrag ausdrücklich zu vereinbaren, dass noch die bisherigen Stan-
dards zugrunde gelegt werden; diese Beschaff enheitsvereinbarung hat gem. § 633 Abs. 2 Satz 2 
Halbs. 1 BGB stets Vorrang. Im Verbrauchervertrag sind jedoch die Anforderungen des Transpa-
renzgebots zu beachten, sodass möglicherweise die schlichte Formulierung, dass »die Anforderungen 
des § 10 Abs. 1 GEG nicht eingehalten« würden, nicht genügt10703.

cc)  Nachrüstungspfl ichten

aaa)  Normeninhalt

Die zuvor in § 10 Abs. 1 bis 3 EnEV enthaltenen Nachrüstungspfl ichten sind nun geregelt in § 47 
GEG (Dämmung der nicht begehbaren, aber zugänglichen oberste Geschossdecken beheizter10704 
Räume dergestalt, dass der Wärmedurchgangskoeffi  zient (»U-Wert«) der Geschossdecke [seit 1.1.2016: 
§ 10 Abs. 3 Satz 1 EnEV 2014] 0,24 Watt je Quadratmeter Kelvin nicht überschreitet;10705) bzw. in 
§ 71 GEG (Dämmung aller ungedämmten, zugänglichen Wärmeverteilungs- und Warmwasserlei-
tungen sowie Armaturen, die sich nicht in beheizten Räumen befi nden, bisher § 10 Abs. 2 EnEV) 
bzw. in § 72 GEG (Verbot der Weiternutzung von über 30jährigen Öl- und Gasheizkesseln, bisher 
§ 10 Abs. 1 EnEV: Erfasst sind nun mit fl üssigem oder gasförmigem Brennstoff  beschickte Heiz-
kessel, die vor dem 01.01.1991 eingebaut wurden, sowie danach eingebaute nach Ablauf von 30 Jah-
ren. Holz- oder Kohleheizkessel sind nicht erwähnt, werden jedoch i.d.R. wegen der Immissions-
werte nicht mehr betrieben werden können).

Neue Heizkessel dürfen nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie über entsprechende 
CE-Kennzeichnungen verfügen, vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 1 GEG. Ausnahmen, auch von der Pfl icht zum 
Austausch, gelten nur für sehr kleine Heizkessel mit einer Nennwertleistung unter 4 kW oder sehr 
große Heizkessel mit einer Nennwertleistung über 400 kW nach § 72 Abs. 3 Nr. 2 GEG sowie für 
Niedertemperaturheizkessel oder Brennwertkessel, vgl. § 72 Abs. 3 Nr. 1 GEG.

Das noch in § 10a EnEV 2009 enthaltene Gebot, Nachtstrom-Speicherheizungen ab 2020 schritt-
weise außer Betrieb zu nehmen, wurde jedoch durch die EnEV 2014 aufgehoben.

10699   Im VOB-Werkvertrag ergibt sich dies aus §§ 4 Nr. 2 Satz 2, 13 Nr. 1 Satz 2 VOB/B.
10700   OLG Düsseldorf BauR 2006, 996; Haaß NJW-Spezial 2008, 204, auch wenn öff entlich-rechtlich 

noch die Einhaltung der geringeren alten Standards genügt hätte.
10701   Insoweit vorsichtig Gutachten DNotI-Report 2008, 107; die Vermarktung sog. »Solar-Häuser« wird 

auf Käuferseite noch immer als etwas »Besonderes« angesehen.
10702   BGH NJW 1998, 2814; ebenso zum Bauträgervertrag, vgl. Gutachten DNotI-Report 2002, 41.
10703   Vgl. Gutachten DNotI-Report 2008, 109; Hertel DNotZ 2014, 258, 269; Pfennig ZfIR 2014, 793, 

798 mit Formulierungsvorschlag in Bezug auf die Nichteinhaltung des zum 01.05.2014 verschärften 
sommerlichen Wärmeschutzes; Scheibengruber notar 2015, 86, 90.

10704   Die Nachrüstungspfl icht gilt, wenn das Haus jährlich mindestens 4 Monate auf Innentemperaturen 
von mindestens 19 Grad Celsius beheizt wird

10705   Dieser Koeffi  zient wird i.d.R. erreicht, wenn eine 12 cm starke Wärmedämmung auf der obersten 
Geschossdecke liegt, vgl. die Welt v. 06.01.2007, S. IM 1.
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Wie bisher in § 10 Abs. 4 EnEV geregelt, gelten die Nachrüstungspfl ichten bei Wohngebäuden mit 
bis zu zwei Wohnungen, wenn der Eigentümer eine Wohnung am 01.02.2002 selbst bewohnt hat, 
gem. § 73 GEG (Dämmung der Leitungen, Austausch des Heizkessels) bzw. § 47 Abs. 3 GEG 
(Dämmung der obersten Geschossdecke) erst im Zeitpunkt des ersten Eigentümerwechsels (auch 
wenn dieser unentgeltlich in vorweggenommener Erbfolge oder von Todes wegen10706 erfolgt) nach 
dem 01.02.2002 und müssen dann durch den neuen Eigentümer binnen zwei Jahren erledigt wer-
den.

 Hinweis:

Der Käufer einer Bestandsimmobilie sollte sich also (etwa beim Bezirksschornsteinfeger) ver-
gewissern, ob möglicherweise kostenintensive Nachrüstungen anstehen. Dies gilt umso mehr, 
also ab 01.05.2014 das »vorsätzliche oder leichtfertige« Weiterbetreiben eines Heizkessels ent-
gegen § 10 Abs. 1 Satz 1 bis 3 EnEV 2014, Unterlassen der Dämmung einer Leitung oder 
Armatur (§ 10 Abs. 2 EnEV 2014) oder Unterlassen der Dämmung oberster Geschossdecken 
(§ 10 Abs. 3 EnEV 2014) – ebenso nun §§ 47, 71, 72 GEG eine Ordnungswidrigkeit dar-
stellt (§ 27 Abs. 1 Nr. 4 bis 6 EnEV 2014 a.F:, § 108 GEG); die Überprüfung erfolgt durch 
bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger als beliehene Unternehmer, § 26b EnEV 2014. Allzu 
intensive notarielle Belehrung über die Nachrüstungspfl ichten kann also dem Käufer schaden 
(Vorsatz als Folge der Kenntnisverschaff ung).

Neu aufgenommen wurde in § 72 Abs. 4 GEG das weitgehende Verbot des Einbaus neuer Öl- oder 
Kohleheizungen ab dem Jahr 2026; weiterhin zulässig sind jedoch Hybridlösungen, bei denen die 
Nutzung erneuerbarer Energie mit einer Öl- oder Kohleheizung kombiniert wird. Gem. § 72 Abs. 5 
GEG gelten Ausnahmen, wenn ein Heizungsaustausch bzw. -neueinbau zu einer unbilligen Härte 
führen würde.

Der »Koalitionsgipfel« im März 2023 hat beschlossen, dass bestehende Heizungen, die fossile Ener-
gieträger nutzen, nicht von einer Austauschpfl icht betroff en sind, jedoch neue fossile Heizungen, 
die ab dem 01.01.2024 eingebaut werden, zu 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden 
können müssen, also für den Betrieb mit Wasserstoff  oder grünen Gasen geeignet sein müssen. Aus 
dem Klima- und Transformationsfonds (außerhalb des Bundeshaushalts) soll ein sozialer Ausgleich 
für bestimmte Alters- und Einkommensgruppen geleistet werden. Das bisherige allgemeine Verbot 
des Einbaus neuer Ölheizungen ab 2026 wird aufgehoben für diejenigen Fälle, in denen kein Gas- 
oder Fernwärmenetz zur Verfügung steht und keine erneuerbaren Energien anteilig eingebunden 
werden können.

§ 35c EStG gewährt seit 01.01.2020 steuerliche Erleichterungen für energetische Baumaßnahmen 
an selbst genutzten Wohngebäuden, Rdn. 6549.

Damit nicht zu verwechseln sind die durch die BundesimmissionsschutzVO verschärften Nach-
rüstungspfl ichten für die Ausstattung von Kaminöfen mit Feinstaubfi ltern: Öfen, die zwischen 
01.01.1995 und 21.03.2010 eingebaut wurden, müssen bis Ende 2024 nachgerüstet oder ausge-
tauscht werden (bei Einbau bis zum 31.12.1974 war eine Nachrüstung bis Ende 2014, bei Einbau 
bis zum 31.12.1984 bis Ende 2017, bei Einbau bis 31.12.1994 bis Ende 2020 geschuldet). Kamin-
öfen, die zwischen 22.03.2010 und 31.12.2014 erstmals betrieben wurden, mussten die Grenzwerte 
der ersten Verordnungsstufe bereits von vorneherein einhalten, für ab 01.01.2015 erstmals betriebene 
Kaminöfen gelten die strengeren Werte der zweiten Stufe (0,125g/m³ Kohlenmonoxid und 0,04 g/m³ 
Feinstaub, also die bereits zuvor in den Städten München, Aachen und Regensburg getroff enen 
Anforderungen).

10706   Hierzu krit. Laws EE 2022, 64 ff . (den Erben triff t der Erbfall unerwartet, vorherige Kalkulation ist 
ihm nicht möglich).
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Nicht betroff en sind jedoch z.B. Öfen, die vor 1950 errichtet wurden und alleine für die Wärme in 
einer Wohnung sorgen, sowie off ene Kamine.

bbb)  Folgen für die notarielle Praxis

Eine gesetzliche Off enlegungspfl icht zu ungefragter Information über diesen Sachverhalt sowie über 
den generellen Energiebedarf eines Gebäudes dürfte auch unter Arglistgesichtspunkten nicht bestehen; 
ebenso hat der Notar nur auf entsprechende Nachfrage auf die Gesetzeslage hinzuweisen: Die in 
der Haftungsrechtsprechung statuierte notarielle Warnpfl icht wegen einer besonderen, einer Ver-
tragspartei nicht ersichtlichen Gefahr nötigt zu keiner anderen Einschätzung. Der Umstand (Nach-
rüstungspfl icht) beruht nicht auf einer Besonderheit des konkreten Geschäfts, sondern auf der all-
gemeinen Eigenart gebrauchter älterer Immobilien und stellt demnach ein Element des 
wirtschaftlichen Begleitumfeldes dar, dessen Untersuchung und Risikobewertung Sache des Käufers 
ist.10707

Gibt der Notar bisher schon »vorsorgliche Hinweise« hinsichtlich Wegen zur Prüfung von Gefähr-
dungspotenzialen (wie etwa Einsicht in das Altlastenregister, Baulastenverzeichnisse, ab 01.07.2007 
auch die Beschlusssammlung des WEG-Verwalters etc.), können diese seit Inkrafttreten der novel-
lierten EnEV um eine Empfehlung zur Beiziehung des Bezirksschornsteinfegers und zur Anforde-
rung des Energieausweises ergänzt werden, am besten im Rahmen eines allgemeinen Merkblatts zu 
Fragen des Immobilienkaufs, das mit dem Entwurf übersandt wird, hilfsweise im Begleitschreiben 
zur Entwurfsübersendung (siehe hierzu auch Rdn. 4936); Gesamtmuster eines Begleitschreibens zur 
Entwurfsversendung Rdn. 7495.

 Muster: Hinweis auf Energieprüfung im Entwurfsanschreiben

Angesichts des bei Bestandsimmobilien üblichen weitgehenden Ausschlusses der Sachmängel-
rechte des Käufers ist es ratsam, vor Beurkundung ggf. unter Beiziehung eines Sachverständigen 
die Beschaffenheit des Grundstückes und Gebäudes zu untersuchen. Hierzu können auch die 
Einsichtnahme in das Altlastenregister, das Baulastenverzeichnis und den dem Käufer vorzule-
genden (und spätestens nach Beurkundung zu übergebenden) Energieausweis gem. § 80 Abs. 4 
GEG sowie Erkundigungen beim Bezirkskaminkehrer hinsichtlich etwaiger Nachrüstpfl ichten 
zählen.

Sollen Regelungen zur Nachrüstungspfl icht aufgenommen werden, könnte der Rechtshinweis mit 
Erklärungen der Beteiligten etwa wie folgt verbunden werden:

 Muster: Nachrüstungspfl icht nach Energieeinsparverordnung

Den Beteiligten sind die Pfl ichten zum Austausch älterer Heizkessel und zur nachträglichen Wär-
medämmung (insb. in Bezug auf oberste Geschossdecken und Heiz- sowie Warmwasserleitun-
gen) gem. §§ 47, 71 bis 73 GEG bekannt. Nach Zusicherung des Verkäufers handelt es sich um 
ein Ein- oder Zweifamilienhaus, das am 01.02.2002 zumindest teilweise selbst genutzt war. 
Demnach läuft die Nachrüstungspfl icht erst 2 Jahre ab Eigentumsübergang auf den Käufer ab.

(Anm.: Zusatz je nach Sachlage)

Die noch nicht erfüllten Nachrüstungspfl ichten sind dem Käufer bekannt, sie wurden bei der 
Kaufpreisbemessung berücksichtigt.

(Formulierungsvariante:

Der Verkäufer steht dafür ein, dass der Heizkessel nach dem 01.01.1991 (nämlich am …), ein-
gebaut wurde und demnach gem. § 72 Abs. 2 GEG erst nach Ablauf von 30 Jahren ab Aufstel-
lung nicht mehr betrieben werden darf. Er erklärt weiter, dass die Decke zum unbeheizten 

10707   Ebenso Hertel DNotZ 2007, 497, auch zur fehlenden Belehrungspfl icht des Notars, wenn das Th e-
ma »Energieausweis« von keiner Seite angesprochen wird, anders als etwa zur Th ematik der Erschlie-
ßungskosten, Bachmayer NotBZ 2006, 263.
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Dachraum sowie die Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen in nicht beheizten Räumen 
im Jahr 2005 fachmännisch gedämmt wurden, die oberste Geschossdecke jedoch noch nicht 
den ab 01.01.2016 vorgeschriebenen Wärmedurchgangskoeffi zienten von 0,24 Watt/m2K erreicht. 
Der Verkäufer tritt diesbezügliche Ansprüche, etwa aus Schlechterfüllung, an den dies anneh-
menden Käufer – aufschiebend bedingt auf die Kaufpreiszahlung – ab.

Formulierungsvariante:

Sofern der Käufer die im übergebenen Energieausweis enthaltenen Empfehlungen für die Ver-
besserung der Energieeffi zienz [§ 84 GEG] durch Fachbetriebe binnen 2 Jahren nach Eigentums-
umschreibung realisieren lässt und der Verkäufer nicht binnen 4 Wochen nach Vorlage des 
Kostenvoranschlags ein günstigeres Angebot eines anderen Fachbetriebs vorgelegt hat, hat sich 
der Verkäufer an den nachgewiesenen entstehenden Kosten zur Hälfte zu beteiligen. Auf Siche-
rung des Erstattungsanspruchs [durch Vollstreckungsunterwerfung, Bankbürgschaft, Kaufpreis-
teileinbehalt etc.] wird trotz Hinweises des Notars verzichtet.).

dd)  Energieausweis

aaa)  Normeninhalt

(1)  Ausstellung

Die EG-Richtlinie vom 16.12.2002 über das Energieprofi l von Gebäuden (RL 2002/91 EG) for-
derte (an sich bereits bis zum 04.01.2006)10708 die Schaff ung sog. »Energieausweise« für Neu- und 
Altbauten, die bei der Errichtung, beim Verkauf und bei der Vermietung von Gebäuden dem Eigen-
tümer/potenziellen Käufer/Mieter als Ausweis über die Gesamt-Energieeffi  zienz vorzulegen seien 
(und auch in Behörden öff entlich auszuhängen sind). Dies geht über den bisherigen sog. »Energie-
bedarfsausweis bei Neubauten« (§ 13 EnEV 2004, bei Fertigstellung ab 01.02.2002) hinaus. Kern-
aussage muss nach den Vorgaben der EU-Richtlinie10709 der »Energiekennwert« sein, d.h. der auf 
den m2 umgerechnete und in Kilowattstunden pro m2 und Jahr (»KWh/[m2 a]«) ausgedrückte 
Energiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Belüftung und Beleuchtung. Dieser Energieaus-
weis wird nun seit 01.07.2008 für alle Wohngebäude, die bis Ende 1965 fertiggestellt wurden, bzw. 
seit 01.01.2009 für alle später fertiggestellten Wohngebäude (für Nichtwohngebäude seit 01.07.2009) 
verpfl ichtend eingeführt (§§ 16, 17 EnEV 2009). Ausgenommen sind lediglich kleine Gebäude bis 
50 m2 Wohn-/Nutzfl äche (bis zum 31.10.2020: § 2 Nr. 2 EnEV, ab 01.11.2020: § 3 Abs. 1 Nr. 17 
GEG) sowie Baudenkmäler (bis zum 31.10.2020: § 16 Abs. 4 EnEV), seit 01.11.2020 jeweils: § 79 
Abs. 4 GEG. Der Ausweis gilt 10 Jahre ab Ausstellung (§ 79 Abs. 3 GEG, vor dem 01.11.2020: 
§ 17 Abs. 6 EnEV); bisher ausgestellte Ausweise10710 bleiben gültig. Er wird gebäudebezogen erstellt 
(bei WEG-Anlagen als Maßnahme in Bezug auf das Gemeinschaftseigentum), § 17 Abs. 3 EnEV, 
außer bei gemischtgenutzten Gebäuden (§ 22 EnEV).

Art. 7 i.V.m. Art. 2 Nr. 2 und Nr. 3 der genannten EU-Richtlinie sieht vor, dass Energieausweise 
über die Gesamteffi  zienz eines Gebäudes entweder nach dem tatsächlichen Energieverbrauch oder 
nach dem errechneten Energiebedarf ausgestellt werden können. Demgemäß lässt auch §§ 81, 82 
GEG (bis 31.10.2020: § 17 Abs. 1 EnEV 2009) grds. (vgl. aber Rdn. 4917) die Wahl zwischen dem 
(mit geringeren Kosten verbundenen) Energieverbrauchsausweis – basierend auf dem [durch den 
Nutzer anzugebenden10711] tatsächlichen Verbrauch ohne Rücksicht auf besonders strenge Winter 

10708   Kein EU-Mitgliedsland hat die Frist eingehalten.
10709   Hierzu Vogler ZWE 2006, 27.
10710   Also Wärmebedarfsausweise gem. § 12 WärmeschutzVO 1994, Ausweise gem. § 13 EnEV a.F., sowie 

freiwillig nach dem Muster der Deutschen Energie-Agentur (dena) erstellte Energiepässe (§ 29 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 1 EnEV).

10711   Jedenfalls bei den über das Internet zu beschaff enden verbrauchsabhängigen Energieausweisen fi ndet 
insoweit keine Kontrolle der eingegebenen Daten statt.
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etc., § 82 GEG, bis zum 31.10.2020: § 19 EnEV – und dem Energiebedarfsausweis, bei welchem 
der Energiekennwert auf der Grundlage der technischen Gebäudegegebenheiten (z.B. Mauerstärke, 
Baumaterial, Nutzungsgrad der Heizungsanlage) theoretisch ermittelt wird, § 81 GEG, bis zum 
§ 18 EnEV. Der bedarfsorientierte Gebäudepass ist zwar aufwendiger und teurer, bietet aber bessere 
Vergleichbarkeit.

Bis 30.09.2008 galt uneingeschränkte Wahlfreiheit zwischen Bedarfs- und Verbrauchsausweisen für 
alle Bestandsgebäude. Seit 01.10.2008 besteht für alle Gebäude mit bis zu 4 Wohnungen, die vor 
1978 (also vor Wirksamwerden der Ersten Wärmeschutzverordnung) errichtet wurden, die Pfl icht 
zum strengeren Bedarfsausweis, es sei denn, sie sind in der Zwischenzeit saniert worden und haben 
dadurch zumindest den Stand der Ersten Wärmeschutzverordnung erreicht (dann besteht wiederum 
Wahlfreiheit), vgl. nun § 80 Abs. 3 GEG. Für alle Wohngebäude mit Fertigstellung nach 1978 und 
für alle Gebäude mit mehr als 4 Wohnungen, ebenso bei allen Nichtwohngebäuden, kann stets 
zwischen beiden Ausweisarten uneingeschränkt gewählt werden. Für Neubauten steht dagegen (schon 
mangels vergangener Referenzjahre) nur die Bedarfsvariante zur Verfügung.

Die Pfl icht des Verkäufers zur Erstellung des Energieausweises ergibt sich seit 01.11.2020 aus § 80 
Abs. 1 bis 3 GEG (Abs. 1 für Neubauten: Energiebedarfsausweis, Abs. 2 für Änderung von Außen-
bauteilen und Abs. 3 erstmals ausdrücklich für den Verkauf und die Vermietung, sofern nicht bereits 
ein gültiger Energieausweis vorliegt).

Neu ist, dass nun auch die CO2-Emissionen des Gebäudes im Energieausweis angegeben werden 
müssen (§ 81 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3 Nr. 1 und 2 GEG).

Energieausweise dürfen nun auch für Nichtwohngebäude von Handwerkern und staatlich anerkann-
ten Technikern ausgestellt werden, § 88 Abs. 1 Nr. 3 GEG (früher § 21 EnEV).

Jedoch wurden die Sorgfaltspfl ichten der Aussteller von Energieausweisen verschärft. Aussteller 
müssen Berechnungen, die sie nicht selbst erstellt haben, einsehen und prüfen, §§ 81 Abs. 2 GEG, 
bevor sie auf dieser Basis einen Ausweis ausstellen. Ein Verstoß gegen diese Sorgfaltspfl ichten wird 
nun auch mit einem Bußgeld bewehrt, § 108 Abs. 1 Nr. 15 GEG.

Energieausweise für die Veränderung von Bestandsgebäuden war bisher nur bei wesentlichen Ände-
rungen nach § 13 Abs. 2 GEG vorgesehen; nun gilt dies bei der Änderung von Außenbauteilen, 
§§ 48, 80 Abs. 2 GEG.

(2)  Vorlage

Die Pfl icht zur Vorlage des Energieausweises im Zusammenhang mit Verkäufen (und Vermietungen) 
unterlag in zeitlicher Abschichtung zwei Verschärfungen von der EnEV 2009 zur EnEV 2014 und 
schließlich zum GEG 2021: § 16 Abs. 2 Satz 1 EnEV 2009 verpfl ichtete den Verkäufer, auch den 
Verkäufer einer Sondereigentumseinheit,10712 dem potenziellen Käufer – also nicht jedermann – ab 
dem genannten Stichtag der Energieausweispfl icht den Energieausweis »zugänglich zu machen, spä-
testens unverzüglich nachdem der Kaufi nteressent dies verlangt hat«. Gleiches gilt für den Vermie-
ter ggü. einem potenziellen künftigen Mieter. Die Vorgängernorm (§ 13 Abs. 4 EnEV 2004), die 
zudem lediglich Neubauten erfasste, sprach noch von einer Vorlage »auf Anforderung«, während 

10712   Zur Erstellung ist die WEG-Gemeinschaft auf eigene Kosten (der Gemeinschaft) verpfl ichtet (vgl. 
Hertel DNotZ 2007, 491); Manger ZAP 2008, 446 = Fach 7, S. 380 empfi ehlt dem WEG-Verwal-
ter eine ermächtigende Beschlussfassung. Maletz/Hillebrand ZfIR 2008, 456 sehen dagegen keine 
Kostentragungspfl icht der Gemeinschaft aus §§ 16 Abs. 2 oder 21 Abs. 4, Abs. 5 Nr. 2 WEG a.F. 
und empfehlen dem ersten Sondereigentümer stattdessen, den von ihm erstellten Ausweis der Gemein-
schaft zu »verkaufen«.
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nunmehr – jedenfalls dem Wortlaut nach10713 – die Pfl icht als solche unbedingt besteht, und ledig-
lich die Fälligkeit ggf. vom Verlangen bestimmt wird.10714

Von der in § 8 EnEG enthaltenen Ermächtigung, vorsätzliche oder (seit 01.10.2009) leichtfertige 
Verstöße gegen die Pfl ichten im Hinblick auf Energieausweise als Ordnungswidrigkeit mit Bußgel-
dern bis zu 15.000,00 € zu ahnden, hat der Verordnungsgeber erstmals in § 27 Abs. 2 EnEV 2009 
Gebrauch gemacht (anders noch § 18 EnEV 2004). Für die dennoch bestehende Möglichkeit des 
endgültigen Verzichts10715 auf die Vorlage durch den Käufer nach altem Recht (bis zur EnEV 2014) 
sprach allerdings die ratio der Vorschrift (Käufer- und Mieterschutz) und der Umstand, dass auch 
die Regierungsbegründung10716 Fallgruppen nannte, in denen ein Verlangen »off ensichtlich zweck-
widrig« wäre (etwa Kauf eines Gebäudes zum Abriss10717). Unabhängig davon würde das Verlangen 
nach Vertragsabschluss verfristet sein, da es der Entscheidungsfi ndung über die Anmietung bzw. den 
Ankauf dienen soll.10718 Verzichtete der Käufer endgültig, konnte er natürlich gleichwohl bei der 
nächsten Vermietung einem Vorlageverlangen des Mieters ausgesetzt sein (§ 16 Abs. 2 Satz 2 EnEV 
2009).

Die Änderung der EnEV 2014 sah in § 16 Abs. 2 vor, dass der Verkäufer dem potenziellen Käufer 
spätestens bei der Besichtigung einen Energieausweis oder eine Kopie davon vorzulegen habe; sofern 
keine Besichtigung stattfi ndet, hat der Verkäufer den Energieausweis bzw. eine Kopie davon dem 
potenziellen Käufer spätestens unverzüglich, nachdem er es verlangt hat, vorzulegen. Neu ist jedoch 
(§ 16 Abs. 2 Satz 3 EnEV), dass die Übergabe unverzüglich jedenfalls nach Abschluss des Kaufver-
trags (im Original oder in Kopie) erfolgen muss, also seitdem eine unabdingbare Pfl icht zur Aus-
händigung spätestens zu diesem Zeitpunkt besteht. Gem. § 29 Abs. 3a EnEV 2014 sind bei frühe-
ren Energieausweisen (die nach Maßgabe der am 01.10.2007 oder am 01.10.2009 in Kraft 
getretenen früheren Fassungen der EnEV ausgestellt worden sind, Geltungsdauer: 10 Jahre), auch 
die begleitenden Modernisierungsempfehlungen zu übergeben. Behörden (auch Notariate!) mit 
Publikumsverkehr auf einer Mindestfl äche von 500 m2 bzw. (seit 08.07.2015) 250 m2 müssen den 
Energieausweis auch öff entlich aushängen (§ 16 Abs. 3 u. 4 EnEV 2014).

Ausnahmen von der Aushändigungspfl icht galten nur für die in § 1 Abs. 3 EnEV 2014 genannten 
Gebäude (Rdn. 4894) sowie für Baudenkmäler, § 16 Abs. 5 EnEV 2014. Im Übrigen galt die Pfl icht 
jedoch unbegrenzt, z.B. auch für zum Abbruch bestimmte Gebäude, es sei denn diese werden wegen 
Leerstandes nicht mehr beheizt und fallen daher gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 EnEV 2014 nicht mehr 
unter den Anwendungsbereich der Verordnung.

Gem. § 16 Abs. 2 Satz 4 EnEV 2014 war auch bei der Vermietung, Verpachtung oder dem Ver-
leasen eines Gebäudes, einer Wohnung oder einer sonstigen selbstständigen Nutzungseinheit der 
Energieausweis spätestens unmittelbar nach dem Abschluss des Mietvertrages zwingend zu über-
geben.

10713   Und in Übereinstimmung mit Art. 7 der EU-Richtlinie, der eine Pfl icht zur ungefragten Vorlage 
statuiert.

10714   Zudem wird es dem Verkäufer schwerfallen, dem Vorlageverlangen »unverzüglich« nachzukommen, 
wenn er den Ausweis noch gar nicht hat erstellen lassen, so auch Hertel DNotZ 2007, 491.

10715   Für Verzichtsmöglichkeit auch Bachmayer NotBZ 2006, 264, allerdings basierend auf der früheren 
Sanktionslosigkeit der Vorschrift; Schöner/Stöber Grundbuchrecht, 15. Aufl . 2012, Rn. 849. a.A. 
Th ole ZfIR 2008, 278, 280 (Umweltschutz als öff entliche Zielsetzung).

10716   S. 121 des Umdrucks BR-Drucks. 282/07.
10717   Ein auf Abbruch verkauftes Gebäude wird i.d.R. nicht mehr beheizt werden, vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 1 

EnEV 2014.
10718   Hertel DNotZ 2007, 486, 498; Th ole ZfIR 2008, 278; ebenso wohl DNotI-Gutachten, Faxab-

ruf-Nr. 11522 v. 23.04.2008.
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Immobilienanzeigen, auch von Maklern,10719 zur Vermietung oder zum Verkauf mussten ferner gem. 
§ 16a EnEV 2014 Pfl ichtangaben über die Art des Energieausweises (Energiebedarfs- oder -ver-
brauchsausweis), den darin genannten Wert des Endenergiebedarfs bzw. Endenergieverbrauchs, den 
im Energieausweis genannten wesentliche Energieträger für die Heizung, das im Energieausweis 
genannte Baujahr und die im Energieausweis genannte Energieeffi  zienzklasse enthalten. Soweit 
Energieausweise zwischen dem 01.10.2007 und vor dem 30.04.2014 ausgestellt wurden, ist gem. 
§ 29 Abs. 2 u. 3 EnEV 2014 bei Energiebedarfsausweisen für Wohngebäude lediglich der Endener-
giebedarf, bei Energieverbrauchsausweisen für Wohngebäude10720 der Energieverbrauchskennwert 
anzugeben.10721

Verzichte auf diese öff entlich-rechtliche Pfl icht sind seit 2014 gem. § 134 BGB nicht mehr zulässig; 
wer als Notar eine solche Erklärung beurkundet10722, könnte sich dem Vorwurf ausgesetzt sehen, er 
nehme an einer Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 27 Abs. 2 Nr. 3 EnEV i.V.m. § 8 Abs. 1 Nr. 2 EnEG 
teil. Zeigt der Käufer die Nichtaushändigung nicht an, bleibt sie freilich – mangels behördlicher 
Überwachung10723 – sanktionslos. Es dürfte sich empfehlen, die Beteiligten bereits im Vorfeld der 
Beurkundung, z.B. mit der Entwurfsübersendung, auf diese Vorlagepfl icht hinzuweisen, um dem 
Verkäufer die rechtzeitige Beschaff ung des Ausweises und gegebenenfalls die Berücksichtigung der 
ausgelösten Kosten bei der Verhandlung über den Kaufpreis zu ermöglichen (vgl. Rdn. 4936).

Seit 01.11.2020 gilt: Die Vorlagepfl icht ist nun in § 80 Abs. 4 Satz 1 bis 4 GEG geregelt; sie gilt – 
wie bisher – bei der Besichtigung oder, falls keine Besichtigung stattfi ndet, jedenfalls unverzüglich 
nach Auff orderung des potenziellen Käufers. Schließlich ist gem. § 80 Abs. 4 Satz 5 GEG (zuvor 
§ 16 Abs. 2 Satz 3 EnEV) die Übergabe wie bisher »unverzüglich nach Kaufvertragsschluss« geschul-
det.

Neu ist insoweit, dass auch der Immobilienmakler zur Vorlage und Übergabe unmittelbar verpfl ich-
tet ist; mit der Vorlage und Übergabe durch den Makler genügt auch der Verkäufer seiner Pfl icht 
(dies entsprach schon der bisher üblichen Praxis).

Gem. § 80 Abs. 4 Satz 6 GEG ist neu die Pfl icht des Käufers zu einem informatorischen Beratungs-
gespräch mit einem Energieberater eingeführt worden, sofern ein solches Gespräch kostenfrei mög-
lich ist (etwa über die Verbraucherzentrale, www.vzbv.de). Sie gilt für 1- oder 2-Familien-Häuser. 
Entgegen der Fassung des Regierungsentwurfs ist nicht mehr der Verkäufer oder Makler zu einem 
solchen Beratungsangebot (in der Praxis durch die Verbraucherzentrale) verpfl ichtet, sondern der 
Käufer ist eigenverantwortlich hierzu aufgerufen, die Pfl icht ist allerdings sanktionslos (und bleibt 
damit ein schlichter Appell).

Wie bisher ist beim Verkauf eines Baudenkmals und eines kleinen Gebäudes mit bis zu 50 qm Nutz-
fl äche (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 GEG) kein Energieausweis erforderlich (§ 79 Abs. 4 GEG, bisher § 16 
Abs. 5 EnEV), anders allerdings wohl bei einer Änderung von Außenbauteilen (§ 80 Abs. 2 i. V. m. 
§ 48 GEG).

10719   BGH, 05.10.2017 – I ZR 229/16, BGH, 05.10.2017 – I ZR 232/16, ZfIR 2018, 246 (nur Ls.): 
Der Makler ist zwar nicht direkter Adressat gem. § 16a EnEV, muss jedoch gem. Art. 12 der RL 
2010/31/EU die notwendigen Angaben zum Energieverbrauch in Anzeigen aufnehmen, sodass 
Ansprüche aus § 5a Abs. 2 UWG bestehen; ähnlich OLG München, 08.12.2016 – 6 U 4725/15, 
ZfIR 2017, 236 m. Anm. Meier.

10720   Bei Energieverbrauchsausweisen für Nicht-Wohngebäude ist sowohl der Heizenergieverbrauchs- als 
auch der Stromverbrauchskennwert anzugeben.

10721   Soweit in Letzterem der Energieverbrauch für Warmwasser nicht enthalten ist, ist der Energiever-
brauchskennwert um eine Pauschale von 20 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Gebäude-
nutzfl äche zu erhöhen.

10722   Dazu noch Muster in Rn. 2688 der 7. Aufl age dieses Werks.
10723   Nur bei bestimmten Gebäudetypen mit öff entlichem Publikumsverkehr sieht § 16 Abs. 3 und 4 

EnEV 2014 eine Verschärfung der Aushangpfl icht vor.
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Der Erwerb eines Hauses auf Abbruch ist wohl (wenngleich weiterhin nicht gesetzlich geregelt) nach 
Sinn und Zweck ebenfalls energieausweisfrei möglich10724, anders jedoch wenn eine umfassende 
Sanierung geplant ist10725.

Kann der Verkäufer von Wohnungseigentum keinen Energieausweis liefern, da der WEG-Verwalter 
trotz Auff orderung diesen nicht hat erstellen lassen, dürfte er wohl jedenfalls schuldlos handeln und 
damit der Sanktionierung der Ordnungswidrigkeit entgehen.

bbb)  Folgen für die notarielle Praxis

Das Gesetz enthält sich weiterhin einer Aussage über die zivilrechtlichen Wirkungen des Energie-
ausweises und schaff t auch keine notariellen Hinweispfl ichten, legt dem Ausweis vielmehr lediglich 
Informationscharakter bei (§ 79 Abs. 1 GEG, zuvor § 5a Satz 3 EnEG). Das Zugänglichmachen 
eines Energieausweises ist weder Voraussetzung der Wirksamkeit eines Kauf- oder Mietvertrags noch 
der Aufl assung noch des Vollzugs im Grundbuch. Energieausweise sollen als Marktinstrument zusätz-
liche Informationen vermitteln und die Vergleichbarkeit erleichtern, jedoch den Grundstücksverkehr 
nicht erschweren. Rechtswirkung kommt dem Ausweis auch nach Ansicht der Regierungsbegrün-
dung10726 daher nur zu, wenn die Vertragsbeteiligten ihn oder Teile seines Inhalts zum Vertragsbe-
standteil erheben. Bereits die bloße Aushändigung führt noch nicht zu einer Beschaff enheitsverein-
barung.10727

Es dürfte sich auch nicht empfehlen,10728 den Inhalt des Energieausweises rechtsgeschäftlich zum 
Gegenstand einer subjektiven Beschaff enheitsvereinbarung (§ 434 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BGB) oder 
gar Garantie aufzuwerten, da die getroff enen Feststellungen insb. bei Altbauten auf einer Reihe von 
Annahmen gründen, die nach Aussage der Bau- und Immobilienwirtschaft10729 eine Schwankungs-
breite von bis zu 40 % zulassen. Es fällt zudem schwer, ein taugliches Verfahren zur späteren Ermitt-
lung, ob ein Verstoß gegen die Beschaff enheitsvereinbarung vorliegt, zu benennen: Bezieht sich die 
Beschaff enheitsvereinbarung (oder gar Garantie) auf einen bedarfsorientierten Ausweis, kann ein 
späterer, zur Kontrolle neu erstellter Ausweis vom ersten Ergebnis nur abweichen, wenn bei der ers-
ten Datenerhebung oder Datenbewertung Fehler gemacht wurden – was jedoch nicht dem Verkäu-
fer anzulasten ist – oder aber spätere nachteilige Umbauten vorgenommen wurden. Wird dagegen 
der übergebene bedarfsorientierte Ausweis (oder auch ein auf den früheren Verbrauchswerten basie-
render verbrauchsorientierter Ausweis) mit dem nunmehrigen tatsächlichen Verbrauch angesichts 
des Nutzerverhaltens des Käufers verglichen, werden Äpfel und Birnen gegenübergestellt.10730

Denkbar wäre allenfalls, die bei der Erstellung eines bedarfsorientierten Ausweises zugrunde geleg-
ten Tatsachen (z.B. Mauerstärke, Material) als Inhalt der Soll-Beschaff enheit zu vereinbaren,10731 

10724   In der Begründung zur vergleichbaren Vorgängerregelung in der EnEV 2007 wurde seinerzeit hier-
zu ausgeführt: »Wird ein Gebäude im Hinblick auf einen bevorstehenden Abriss veräußert, wäre es 
off ensichtlich zweckwidrig, einen Energieausweis zu verlangen. Dazu bedarf es keiner ausdrücklichen 
Regelung.« (vgl. BR-Drs. 282/07, S. 121).

10725   A.A. insoweit (noch zur EnEV) DNotI-Gutachten Nr. 134 324 vom 12.05.2014.
10726   S. 118 des Umdrucks BR-Drucks. 282/07, gestützt auch auf den Ausschussbericht.
10727   OLG Schleswig, 13.03.2015 – 17 U 98/14, RNotZ 2015, 425; hierzu Herrler, DAI, Aktuelle Pro-

bleme der notariellen Vertragsgestaltung im Immobilienrecht 2015/2016, S. 62 ff .
10728   Ebenso Hertel DNotZ 2007, 494.
10729   Untersuchung des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH, vgl. Bachmayer 

NotBZ 2006, 261. Ein Praxistest der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen (sieben bei der Deutschen Energie-Agentur dena gelistete Gutachter bei 2 Gebäuden) 
ergab sogar eine Abweichung im Primärenergiebedarf von bis zu 60 %, vgl. Lutz Freitag, Immobi-
lienbrief in der FAZ v. 25.01.2006.

10730   Bachmayer NotBZ 2006, 265 entwirft gleichwohl einen (mit Toleranzschwankungsbreite versehenen) 
Baustein einer Beschaff enheitsvereinbarung, bezogen auf den »Energiekennwert auf der Grundlage 
der seitherigen Nutzung«.

10731   Vgl. Bachmayer NotBZ 2006, 266.
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nicht also den daraus abgeleiteten, bei neuer Ermittlung wohl sicher davon abweichenden, Energie-
kennwert:

 Muster: Sollbeschaffenheit der Ermittlungsgrundlagen des Energieausweises

Das Ingenieurbüro … hat am … einen Energiebedarfsausweis gem. § 81 GEG / § 17 EnEV 2014 
(je nach Erstellungsdatum) erstellt, den der Verkäufer dem Käufer übergibt, und der in Kopie 
beigefügt ist. Die Beteiligten vereinbaren die dort enthaltenen Angaben zum Objekt und den 
maßgeblichen Berechnungsgrößen (Mauerstärke und -beschaffenheit, Nutzungsgrad der Hei-
zungsanlage, verwendeter Energieträger etc.) als zum Übergabetag geschuldete Sollbeschaffen-
heit. Der Verkäufer erklärt, die von ihm verlangten Angaben zu Gebäude, Heizung und 
Energieverbrauch nach bestem Wissen gemacht zu haben, steht jedoch nicht für die Richtigkeit 
des festgestellten Energiekennwerts ein. Der Verkäufer tritt etwaige gegen den Ersteller bestehen-
de Ansprüche, insb. aus Pfl ichtverletzung, an den dies annehmenden Käufer aufschiebend bedingt 
auf die Kaufpreiszahlung ab. Der Notar hat vorsorglich darauf hingewiesen, dass der tatsäch-
liche Energieverbrauch je nach Nutzerverhalten vom bescheinigten Kennwert erheblich abwei-
chen kann.

Bei unrichtiger Angabe einer Energieeffi  zienzklasse könnte der Verkäufer allerdings auch ohne aus-
drückliche – als solche nicht empfehlenswerte (Rdn. 4920) – Beschaff enheitsvereinbarung unter 
dem Aspekt des § 434 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 b BGB (Werbeaussage) unter Arglistgesichtspunkten 
(»Angabe ins Blaue hinein«) oder im Rahmen einer Anfechtung gem. § 119 Abs. 2 BGB (verkehrs-
wesentliche Eigenschaft) herangezogen werden, sofern kein Ausschluss innerhalb der üblichen Gren-
zen (Vorsatz, Arglist, Garantie bei Verbraucher- und Formularverträgen auch grobe Fahrlässigkeit 
und Lebens-, Körper-, Gesundheitsschäden) erfolgt.

Stärker im Vordergrund stehen wird allerdings die Haftung des Ausstellers (Einbeziehung der poten-
ziellen Käufer/Mieter in den Schutzbereich des Erstellungsauftrags wie bei Gutachten).10732 In Betracht 
kommt auch die Abtretung etwaiger diesbezüglicher Ansprüche:10733

 Muster: Übergabe eines bestehenden Energieausweises

Das Ingenieurbüro … hat am … einen Energiebedarfsausweis gem. § 81 GEG / § 17 EnEV 2014 
(je nach Erstellungsdatum) erstellt, den der Verkäufer dem Käufer übergibt. Der Verkäufer 
erklärt, die verlangten Angaben zu Gebäude, Heizung und Energieverbrauch nach bestem Wis-
sen gemacht und nach der Ausweiserstellung keine relevanten Veränderungen an Heizung und 
Gebäude vorgenommen zu haben, steht jedoch für die Richtigkeit des Ausweises nicht ein. Er 
tritt allerdings jedoch etwaige gegen den Ersteller bestehende Ansprüche, insb. aus Pfl ichtver-
letzung, an den dies annehmenden Erwerber aufschiebend bedingt auf die Kaufpreiszahlung 
ab. Der Notar hat vorsorglich darauf hingewiesen, dass der tatsächliche Energieverbrauch je 
nach Nutzerverhalten vom bescheinigten Kennwert erheblich abweichen kann.

Um den Verkäufer vor Schaden (zumindest in Form eigener »Erpressbarkeit«) zu bewahren, darf der 
Notar (verpfl ichtet dazu ist er freilich nicht) ohne Verletzung seiner Unparteilichkeit den Verkäufer 
z.B. im Begleitschreiben zur Entwurfsübersendung (Gesamtmuster in Rdn. 7495) auf die Pfl icht 
zur Übergabe eines Energieausweises unmittelbar nach Vertragsschluss hinweisen (alternativ kann 
auch eine Information an alle Beteiligten durch Mitübersendung des allgemeinen Immobilienkauf-
vertragsmerkblatts erfolgen):

10732   Dafür plädiert Hertel DNotZ 2007, 495 aufgrund der Parallelität zur Erstellung eines Gutachtens, 
das auch ggü. der fi nanzierenden Bank verwendet werden soll (BGH, 20.04.2004 – X ZR 250/02, 
NJW 2004, 3035).

10733   Wobei ein Schaden ihm, dem Verkäufer, allenfalls entstanden sein kann, wenn er für den Inhalt des 
Energieausweises einzustehen bereit war, daher ablehnend gegen eine Abtretung Hertel DNotZ 2007, 
496.
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 Muster: Hinweis auf Energieausweis bei Entwurfsübersendung

Den Verkäufer weise ich darauf hin, dass gem. § 80 Abs. 4 GEG (wie zuvor seit 01.05.2014 gem. 
§ 16 Abs. 2 Satz 3 EnEV 2014) ein Energieausweis, der nicht älter als zehn Jahre sein darf, bei 
Besichtigung, sonst auf Verlangen unverzüglich vorzulegen und sodann nach Abschluss des 
Kaufvertrags (im Original oder in Kopie) dem Käufer zu übergeben ist; andernfalls kann eine 
Geldbuße gem. § 108 Abs. 1 Nr. 12 bis 14 GEG verhängt werden. Ich empfehle Ihnen daher, 
sofern nicht eine der seltenen Ausnahmen des § 79 Abs. 4 EnEV vorliegt, die rechtzeitige Beschaf-
fung eines solchen Ausweises.

Bei der Neuerrichtung eines Gebäudes (Bauträgervertrag) stellt sich die Sach- und Interessenlage 
anders dar: Zum einen ist hier die Vorlage eines Energiebedarfsausweises bereits seit 01.02.2002 
(und nicht nur auf Verlangen des potenziellen Käufers) vorgeschrieben, zum anderen triff t den Bau-
herrn ohnehin die Pfl icht zur Einhaltung der Grenzwerte der EnEV. Daher sollte insoweit v.a. einer 
Überschätzung der Aussagekraft des Energieausweises entgegengewirkt werden.10734

 Muster: Energieausweis beim Bauträgervertrag

Die Einhaltung der Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes 2020 ist als Beschaffenheit des zu 
erstellenden Gebäudes vereinbart. Der Verkäufer hat dem Käufer spätestens bei Besitzübergang 
einen Energiebedarfsausweis auszuhändigen, der auf der Grundlage der Baubeschreibung erstellt 
wird, weist jedoch darauf hin, dass diesem eine typisierende Berechnung zugrunde liegt, der 
tatsächliche Verbrauch also davon abweichen kann.

c)  KfW-Förderung

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert vorbehaltlich verfügbarer Haushaltsmittel10735 
durch Kreditvergünstigungen und (im Rahmen des Gebäudesanierungsprogramms) durch Tilgungs-
zuschüsse Immobilieninvestitionen derzeit (März 2023) in folgenden Programmen:

(1) Programme 297, 298: Förderkredite für Neubau oder Erstkauf (also Kauf einer neu hergestellten 
Immobilie): wahlweise Annuitätendarlehen (nach tilgungsfreier Anlaufzeit) mit Laufzeiten zwischen 
vier und 35 Jahren, Zinsbindung jeweils maximal zehn Jahre, (eff ektive Jahreszinsen derzeit zwischen 
0,01 % und 0,9 %), oder endfälliges Darlehen mit vier bis zehn Jahren Laufzeit (für Letzteres: der-
zeitiger Sollzins 1,01 %)

Gefördert werden »klimafreundliche Wohngebäude«10736, die

(a) als Effi  zienzhaus 40 einzustufen sind

(b) die Anforderungen an Treibhausgasemissionen des »Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude Plus« 
erfüllen, und

(c) nicht mit Öl, Gas oder Biomasse beheizt werden

in Höhe von bis zu 100.000 € Kreditsumme je Wohneinheit,

10734   Formulierungsvorschlag in Anlehnung an Hertel DNotZ 2007, 498.
10735   Ein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht nicht, teilweise mussten in der Vergangenheit neue 

Förderprogramme bereits nach wenigen Stunden geschlossen werden, da insb. Wohnungsbaugesell-
schaften sehr viele vorbereitete Anträge gestellt hatten. Im Jahr 2021 schüttete die KfW gesamt 
41,4 Mrd. Euro als Kredite oder Zuschüsse aus, im ersten Halbjahr 2022 8 Mrd. Euro, davon ent-
fi elen auf das Wohneigentumsprogramm der KfW 2,0 Mrd. Euro, auf das Programm »Energieeffi  -
zient Bauen und Sanieren« 20,3 Mrd. Euro.

10736   Die Klimaanforderungen sind nach Ansicht vieler Beobachter mittlerweile so hoch, dass förderfä-
hige Häuser für Familien mit Durchschnittseinkommen nicht mehr fi nanzierbar sind. Die durch-
schnittlichen Baukosten für ein 1-Familien-Haus von ca. 3.500 €/m² erhöhen sich durch die 
Anforderungen an ein Effi  zienzhaus 40 um durchschnittlich rund 300 €/m².

4937

4938

4939

Leseprobe

C
arl H

eym
an

n
s V

erlag
 2024



B.   Gestaltung eines Grundstückskaufvertrages

1820  

sowie »klimafreundliche Wohngebäude mit QNG« (die anstelle der obigen Voraussetzung [b] die 
Anforderungen sogar an das »Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude Plus« oder »Qualitätssiegel 
Nachhaltiges Gebäude Premium« erfüllen), in Höhe von bis zu 100.000 € Kreditsumme je Wohn-
einheit,

was jeweils durch einen Experten für Energieeffi  zienz und Berater für Nachhaltigkeit zu bescheini-
gen und zu überwachen ist. Vorzeitige Rückzahlung ist nicht möglich, die Abwicklung (und Besi-
cherung) erfolgt über die Hausbank. Eine Kombination mit der Bundesförderung für effi  ziente 
Gebäude (BEG, Rdn. 4946) ist nicht möglich.

Seit 01.06.2023 gewährt die KfW ferner im Förderkreditprogramm 300 stark verbilligte Kredite 
(Zinsbindung 10 Jahre, Eff ektivzins bei Start dieses Programms »Wohneigentum für Familien« 
1,25 %) für den Neubau eines Gebäudes bzw. Erwerb eines neuen Gebäudes mindestens mit Stan-
dard »Klimafreundliches Wohngebäude« zur Selbstnutzung (je nach Zahl der Kinder und Gebäude-
standard 140.000 € bis 240.000 €). In der Familie muss mindestens ein Kind unter 18 Jahren sein, 
sie darf nicht über Wohneigentum verfügen und kein Baukindergeld bezogen haben, und das zu 
versteuernde Jahreseinkommen darf im Durchschnitt des zweiten und dritten Kalenderjahres vor 
der Antragstellung nicht über 60.000 € zzgl. je 10.000 € für das zweite und jedes weitere Kind.

(2) Kreditprogramm 124 für den Kauf oder Bau eines Eigenheims: ebenfalls als Annuitätendarlehen 
zwischen vier und 25 Jahren Laufzeit oder als endfälliges Darlehen zwischen vier und zehn Jahren 
Laufzeit, eff ektiver Jahreszins ca. 4 %, bis zu 100.000 €

(3) Kreditprogramm 270 »erneuerbare Energien« (für Aufdach- oder Fassaden-Fotovoltaikanlagen 
sowie Batteriespeicher): Konditionen je nach Standort, wirtschaftlichen Verhältnissen und Qualität 
der Sicherheiten.

(4) Kreditprogramm 159: Altersgerechter Umbau (insb. Einbruchschutz und Reduzierung von Bar-
rieren, auch durch Mieter) wird gefördert durch Darlehen von bis zu 50.000 € (unabhängig vom 
Alter) als Annuitätendarlehen (vier bis 30 Jahre) oder endfälliges Darlehen (vier bis zehn Jahre). 
Auch der Kauf umgebauten Wohnraums mit ausgewiesenem Umbau-Anteil wird fi nanziert.

(5) Kreditprogramm 261: »Bundesförderung für effi  ziente Gebäude«: Gefördert wird die Komplett-
sanierung zum Effi  zienzhaus oder die Umwidmung von Nicht-Wohnfl äche in Wohnfl äche:

Im Rahmen der Komplettsanierung muss ein mindestens fünf Jahre altes Haus zumindest auf die 
Effi  zienzstufe 85 oder höher gebracht werden; in der Anschaff ungsvariante werden die im Kaufpreis 
enthaltenen und preislich gesondert ausgewiesenen (!) Maßnahmen der energetischen Sanierung 
gefördert. Zusätzlich wird die notwendige Fachplanung und Effi  zienzberatung unterstützt10737.

Gewährt werden wahlweise wiederum Annuitätendarlehen (vier bis 30 Jahre Laufzeit, Zinsbindung 
jeweils zehn Jahre) sowie endfällige Darlehen (vier bis zehn Jahre Laufzeit). Der Kreditbetrag beträgt 
bis zu 120.000 € je Wohneinheit bzw. 150.000 € je Wohneinheit, wenn die Immobilie zusätzlich 
die Kriterien für eine »Erneuerbare-Energien-Klasse« erreicht, d. h. durch (a) Einbau einer neuen 
Heizungsanlage auf Basis erneuerbarer Energien, sofern dadurch (b) mindestens 65 % des Energie-
bedarfs gedeckt werden.

Entscheidender Bestandteil ist die Gewährung eines Tilgungszuschusses (der das Darlehen nach 
Auszahlung reduziert) zwischen 5 % (Effi  zienzhaus 85 oder Effi  zienzhaus Denkmal) und 25 % 
(Effi  zienzhaus 40 Erneuerbare-Energien-Klasse). Handelt es sich bei dem zu einem Effi  zienzhaus 
umsanierten Gebäude um ein »worst performing building« (WPB), das zu den schlechtesten 25 % 
der Gebäude in Deutschland gehört (Energieausweisklasse »H«), wird ein Extra-Tilgungszuschuss 
von weiteren 10 % gewährt, sofern es nach Sanierung zumindest den Status »Effi  zienzhaus 70 Erneu-
erbare-Energien-Klasse« erreicht.

10737   Vgl. www.verbraucherzentrale-energieberatung.de, Systemvergleich der Heizungssysteme unter www.
test.de/heizsysteme
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Wird die Effi  zienzhaus-Stufe 40 oder 55 durch sog. »serielle Sanierung« (also die Verwendung vor-
gefertigter Bauelemente etwa für Fassaden oder Dach) erreicht, steigt der Tilgungszuschuss um wei-
tere 15 %.

(6) Daneben tritt die BEG-Förderung (vgl. www.bafa.de)10738: Gefördert werden Solarkollektoran-
lagen (Fördersatz jeweils in Klammer angegeben, hier: 25 %), Biomasseheizungen in Kombination 
mit Solarthermie oder Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung (10 %), Wärmepumpen (25 %, 
zzgl. 5 % Bonus, sofern Wasser, Erdreich oder Abwasser als Wärmequelle genutzt wird), stationäre 
Brennstoff zellenheizungen (Betrieb mit Biomethan oder grünem Wasserstoff : 25 %), innovative 
Heiztechnik auf Basis erneuerbarer Energien (25 %), Errichtung, Erweiterung und Umbau von 
Gebäudenetzen (20 % bis 30 %), Anschluss an ein Wärmenetz (30 %), Anschluss an ein Gebäude-
netz (25 %).

Ferner kann ein »Heizungs-Tausch-Bonus« von weiteren 10 % Fördersatz beim Austausch (Ersetzen 
und fachgerechte Entsorgung) einer betriebsfähigen Öl/Gasetagen-, Gaszentral-, Kohle- oder Nacht-
speicherheizungsanlage gegen Solarkollektoranlagen, Biomasseheizungen, Wärmepumpen, stationäre 
Brennstoff zellenheizungen oder den Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz gewährt werden.

Im Bereich der Gebäudehülle werden deren Dämmung, die Erneuerung, der Ersatz oder erstmalige 
Einbau von Fenstern und Außentüren und der sommerliche Wärmeschutz mit 15 % der förderfä-
higen Ausgaben unterstützt.

Im Bereich der allgemeinen Anlagetechnik wird der Einbau oder die Optimierung von raumluft-
technischen Anlagen inkl. Wärmerückgewinnung sowie der Einbau digitaler Systeme zur energeti-
schen Verbrauchsoptimierung (»Effi  ciency Smart Home«) ebenfalls mit 15 % der förderfähigen 
Ausgaben unterstützt.

Im Bereich der Heizungsoptimierung wird bspw. gefördert der hydraulische Abgleich der Heizungs-
anlage (Einstellung der Heizkurve), der Austausch von Heizungspumpen, die Dämmung von Rohr-
leitungen, Einbau von Niedertemperaturheizkörpern und Wärmespeichern sowie Mess- und Rege-
lungstechnik, ebenfalls mit 15 %.

Die mit der prozentualen Quote förderfähigen Gesamtkosten für alle energetischen Sanierungsmaß-
nahmen sind gedeckelt auf 60.000 € pro Wohneinheit und Kalenderjahr, maximal 600.000 € pro 
Gebäude.

Allen Förderungen ist gemein, dass der Antrag gestellt werden muss, bevor die Maßnahme tatsäch-
lich umgesetzt wird. »Im nachhinein« verbleibt bei mindestens zehn Jahre alten, selbst genutzten 
Immobilien die Möglichkeit der steuerlichen Berücksichtigung nach § 35c EStG, Rdn. 6549.

Die vorerwähnten Effi  zienzstandards (40 Plus, 40, 55, 70, ebenso 85) stehen für den Maximal-Ener-
giebedarf des Gebäudes in Prozent des für einen Neubau zulässigen Höchstwerts nach der Energie-
einsparverordnung 2009 (Rdn. 4892, 4931 ff .). Zur Erlangung von KfW-Mitteln muss bei Neu-
bauten mindestens das Niveau »KfW 40« (die KfW 55-Programme des Jahres waren trotz Dotierung 
mit 1 Milliarde Euro z.T. binnen drei Stunden ausgeschöpft) erreicht werden, bei energetischen 
Sanierungen an Altbauten genügen bis zu 85 % des maximalen Energiebedarfs eines Neubaus (noch 
milder sind die Anforderungen bei Baudenkmälern). Voraussetzung für die Erlangung von KfW-För-
dermitteln ist stets, dass ein sog. Sachverständiger bestätigt, dass das Gebäude jedenfalls nach der 
Sanierung den betreff enden Standard erfüllt; bei der Durchführung einzelner Maßnahmen gelten 
die technischen Mindestanforderungen für Fensterdämmmaterial und andere Bauteile. Der Ver-
käufer sollte auch insoweit deutlich machen (vgl. Rdn. 4920), dass es sich nicht um Beschaff enheits-
vereinbarungen handelt:

10738   Die Zuschüsse für Einzelmaßnahmen nach BEG werden immer stärker abgerufen, für das gesamte 
Jahr 2021: 3,9 Mrd. Euro, bis zum 14.08.2022 bereits 5,9 Mrd. Euro
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 Muster: KfW-Effi zienzhaus-Förderung 40

Der Verkäufer hat dem Käufer eine zur Erlangung der aktuellen Förderungen der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) für ein Wohngebäude des Effi zienzstandard 55 ausreichende Beschei-
nigung zu übergeben. Der Verkäufer weist den Käufer ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei 
den dem vorgenannten Effi zienzhaus zugrundeliegenden Daten um rechnerische Werte zur 
Ermittlung des Effi zienzhaustypus im Rahmen der derzeitigen KfW- Förderprogramme handelt. 
Sie stellen im Verhältnis zwischen Verkäufer und Käufer keine Beschaffenheitsvereinbarung dar 
und gewährleisten nicht den tatsächlichen Energiebedarf bzw. Wärmeverlust, der – insbeson-
dere beeinfl usst vom Nutzerverhalten – unter oder über diesen Werten liegen kann.

KfW-verbilligte Darlehen werden nur über die Hausbank ausgereicht, die gegenüber der KfW für 
die Rückzahlung haftet (und dafür einen Teil der Zinsmarge erhält; einige Banken geben diese Marge 
teilweise an den Kunden weiter, wenn parallel ein unmittelbares Darlehen beim selben Kreditinsti-
tut in Mindesthöhe aufgenommen wird).

Daneben treten »Fördertöpfe« der Länder, teilweise auch großer Kommunen, mit jeweils unter-
schiedlichen Schwerpunktsetzungen (Beispiel für das Jahr 2022: Nordrhein-Westfalen 2 % der Bau- 
oder Nebenkosten, maximal 10.000 € als Zuschuss, in Bayern zinsverbilligte Kredite von 0,5 % für 
die ersten 15 Jahre, wenn der Kreditnehmer sich verpfl ichtet, das Objekt mindestens 15 Jahre selbst 
zu nutzen; Hamburg: Zuschüsse zum Effi  zienzhausstandard 40, in München: zinsverbilligte Kredite 
für Haushalte mit geringem Einkommen).

Die Fördermittel aus allen »Töpfen« zusammen dürfen nicht mehr als 60 % der Baumaßnahme 
betragen. Die aus öff entlichen Mitteln gewährten Zuschüsse sind nicht als Werbungskosten abset-
zungsfähig

Ist der Verkäufer bereit, Haftung für die Gewährung der KfW-Förderung zu übernehmen, sollte 
seine Verpfl ichtung auch die Erstellung und reproduzierbare Verwahrung der erforderlichen Nach-
weise umfassen:
 Muster: Haftung des Verkäufers für KfW-Förderung (kurze Fassung)

Der Verkäufer haftet für das vereinbarte KfW-Effi zienzhaus-Niveau KfW 40 gemäß der zu Infor-
mationszwecken beigefügten »Bestätigung zum Antrag« für den Förderkredit sowie die Über-
gabe der aufzubewahrenden Unterlagen gemäß dem dortigen Abschnitt »Auskunfts- und 
Sorgfaltspfl ichten des Kreditnehmers«. Er hat demnach den Schaden aus der Kündigung des 
Kreditvertrags zu tragen, wenn die Anforderungen an das KfW-Effi zienzhaus-Niveau nicht erfüllt 
oder mangels Unterlagen nicht nachgewiesen werden können und die KfW deshalb den Förder-
kredit vom Darlehensnehmer/Käufer innerhalb der ersten zehn Jahre der Kreditlaufzeit zurück-
fordert. Ansprüche hieraus verjähren erst zehn Jahre und sechs Monate nach Beginn der 
Kreditlaufzeit.

Denkbar ist auch eine umfangreichere Vereinbarung, die insb. in Bauträgerverträgen zum Einsatz 
kommen wird:

 Muster: Haftung des Verkäufers/Bauträgers für KfW-Förderung Programm (ausführliche Fas-
sung)

1. Haftung des Verkäufers:

Der [Bauträger/Verkäufer] ist für [die fristgerechte Errichtung/das Bestehen] der energetischen 
Qualität des vereinbarten KfW-Energieeffi zienzhaus [Zahlenwert des Effi zienzhausniveaus ein-
tragen] dem Erwerber gegenüber verantwortlich. Sofern der energieberatende Sachverständige 
beim [Bauträger/Verkäufer] angestellt ist oder von diesem beauftragt wurde, haftet der [Bau-
träger/Verkäufer] dem Erwerber gegenüber auch für die Richtigkeit der Angaben zum verein-
barten KfW-Effi zienzhausniveau in der »Bestätigung zum Antrag«, die Voraussetzung für die 
Antragstellung auf einen Kredit aus dem KfW-Förderprogramm »Klimafreundliches Gebäude 
(297)« ist.
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Die energetische Qualität des KfW-Energieeffi zienzhauses [Zahlenwert des Effi zienzhausniveaus 
eintragen] bestimmt sich nach den Maßgaben des KfW-Programmmerkblattes »Klimafreundli-
ches Gebäude (297)« und dessen Anlagen in der Version [Versionsnummer eintragen – auf Gül-
tigkeit des Merkblattes und Antragseingang in der KfW achten]. Der [Bauträger/Verkäufer] 
bestätigt, dass ihm das KfW-Programmmerkblatt und dessen Anlagen – insbesondere die Rege-
lungen in der Anlage »Technische Mindeststandards« – in der genannten Version bekannt sind.

2. Übergabe der Unterlagen:

a) Der Verkäufer hat dem Erwerber die Unterlagen gemäß dem Abschnitt »Auskunfts- und 
Sorgfaltspfl ichten des Kreditnehmers« des in Abs. 1 genannten Programmmerkblattes zum 
Nachweis des vereinbarten KfW-Energieeffi zienzhausniveaus zu erstellen oder zu beschaffen 
und diese Unterlagen dem Erwerber bis zum [vereinbartes Datum eintragen], spätestens mit 
der Abnahme nach § 640 BGB, zu überlassen.

b) Der Bauträger/Verkäufer hat dem Erwerber die Unterlagen gemäß dem Abschnitt »Auskunfts- 
und Sorgfaltspfl ichten des Kreditnehmers« des in Abs. 1 genannten Programmmerkblattes 
»Energieeffi zient Bauen« zum Nachweis des vereinbarten KfW-Energieeffi zienzhausniveaus zu 
erstellen oder zu beschaffen und diese Unterlagen dem Erwerber unverzüglich zu überlassen, 
sobald die KfW vom Erwerber die Vorlage dieser Unterlagen verlangt.

3. Haftung bei Nichterfüllung oder nicht fristgerechte Erfüllung:

Der Verkäufer hat dem Erwerber insbesondere den Schaden aus einer Nichterfüllung oder nicht 
fristgerechten Erfüllung der vorstehend unter Abs. 1 und 2 genannten Pfl ichten zu ersetzen, 
wenn die Hausbank des Erwerbers aus einem dieser Gründe innerhalb von fünf Jahren ab Abnah-
me nach § 640 BGB den Kreditvertrag über das KfW-refi nanzierte Darlehen kündigt und den 
Darlehensbetrag ganz oder teilweise vom Erwerber vorzeitig zurückfordert.

4. Konkurrenzen:

Die vorstehenden Bestimmungen dienen dem Nachweis des KfW-Effi zienzhausniveaus [Zahlen-
wert des Effi zienzhausniveaus eintragen] gegenüber der Hausbank des Erwerbers und der KfW. 
Etwaige Verpfl ichtungen des Verkäufers zum Neubau und Überlassung eines Gebäudes mit 
einem höheren KfW-Effi zienzhausniveaus oder zur Umsetzung weitergehender Energieeffi zienz-
maßnahmen bzw. zur Überlassung weiterer Unterlagen sowie die sonstige Haftung des Ver-
käufers bleiben hiervon unberührt.

d)  Bezirksschornsteinfeger

Bezirksschornsteinfeger sind vom Staat beliehene Unternehmer, die hoheitliche Aufgaben zu erfüllen 
haben, insb. die Feuerstättenschau10739 (die zweimal innerhalb von 7 Jahren stattzufi nden hat, sowie 
neu installierte Feuerstätten betriff t), den Erlass des sog. »Feuerstättenbescheides«,10740 sowie die Über-
wachung der Vorgaben der EnEV.10741 Sie unterliegen (anders als sonstige eingetragene Schornstein-
fegerbetriebe) einer festen Gebührenordnung. Die Bestellung zum bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger erfolgt nach Ausschreibung und Auswahl durch die Behörde der Kommune für 7 Jahre. 
Nach Wegfall des sog. »Kehr-Monopols« kann jeder Eigentümer einer Feuerstätte heute frei wählen, 
welcher (auch »freie«) Schornsteinfeger die »privaten Leistungen« der Schornsteinreinigung im eigent-
lichen Sinne sowie die Immissionsmessungen10742 an der Öl-, Gas- oder Pellet-Heizung durchführt.

10739   Also die Überprüfung sämtlicher Schornsteine, Feuerstätten, Verbindungsstücke und Lüftungsan-
lagen auf ihre Betriebs- und Brandsicherheit durch persönliche Besichtigung, vgl. §§ 14, 17 Abs. 1 
des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG).

10740   In ihm werden alle im jeweiligen Haus vorgeschriebenen Überprüfungs-, Kehr- und Messarbeiten 
aufgeführt.

10741   Also bspw. die sachgemäße Dämmung der Rohrleitungen sowie die Notwendigkeit eines Austausches 
der Heizkessel nach 30 Jahren, ausgenommen Niedertemperatur- und Brennwertkessel, vgl. Rdn. 4895.

10742   Insb. also die Messung des Kohlenmonoxidgehalts (CO) im Abgas der Feuerstätte, des Abgasver-
lustes (Anteil der Wärmeenergie im Brennstoff , der ungenutzt durch den Schornstein verloren geht) 
sowie – bei Ölheizungen – der Rußzahl.
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